
qwm 
 

http://www.stadt-salzburg.at,  UID:ATU36768002, DVR:0089443                                                                                     Seite 1 
Sparkasse BLZ 20404, Kto 10009,  IBAN: AT832040400000010009,  BIC: SBGSAT2S 

Amt für öffentliche Ordnung  
 
Schwarzstrasse 44 
5024 Salzburg 
 Ansuchen um Urnenbeisetzung  
(gemäß § 21 Abs. 3 Salzburger Leichen- u. Bestattungsgesetz 1986)  
 
(*)

 

Feld muss ausgefüllt sein 
Im Anhang finden Sie detaillierte Ausfüllhilfen 

  

AntragstellerIn  

Name (*)  Vorname (*) 

Adresse (*) Straße                                                                 HausNr  

PLZ / Ort  

Kontakte: Bitte mindestens einen Kontakt angeben! 
(Bei Angabe einer E-Mail-Adresse stimmen Sie der Verwendung der E-Mail in der Korrespondenz zu) 

Telefon Mobil Fax 

E-Mail 

 
Angaben zum/zur Verstorbenen (*) 

Die Urne enthält die Asche von Herrn/Frau  
(Name des/der Verstorbenen) 

Geboren am 
(Geburtsdatum des/der Verstorbenen) 

Verstorben am 
(Sterbedatum) 

Verhältnis des/r Antragstellers/in zur/zum Verstorbenen: 

 

Angaben zum beantragten Beisetzungs- bzw. Verwahrungsort (*) 

Eigentümer der Liegenschaft/Wohnung 

Adresse  Straße                                                                 HausNr  

PLZ / Ort  

Grundstücksnummer  Katastralgemeinde  

Jener Teil der Liegenschaft, auf dem die Urne verwahrt bzw. beigesetzt werden soll, wird 
wie folgt genutzt (z.B. Wohnraum) 

Die Verwahrung bzw. Beisetzung der Urne erfolgt an der im beiliegenden Lageplan 
gekennzeichneten Stelle 

 

Vorzulegende Beilagen (*) 

Lageplan (2-fach)  

 

Datum und Unterschrift  

Ort  Datum  

Unterschrift  
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Amt für öffentliche Ordnung  
 
Schwarzstrasse 44 
5024 Salzburg 
  
Information zum Ansuchen um Urnenbeisetzung  
(gemäß § 21 Abs. 3 Salzburger Leichen- u. Bestattungsgesetz 1986) 
 
Der Antrag ist entweder  
 
Persönlich bei der 
 
Magistratsabteilung 1/01 – Amt für öffentliche Ordnung 
Einlaufstelle, Schwarzstrasse 44, Erdgeschoss 
5020 Salzburg 
 
Parteienverkehr: 
Mo 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 
Di bis Fr 8.00 bis 12.00 Uhr 
 
oder schriftlich zu stellen 
 
 

Allgemeines 

Bitte füllen Sie alle Felder korrekt aus. Die mit einem (*) gekennzeichneten Felder sind 
verpflichtend auszufüllen. Für alle Datumseingaben gilt das Format „TT.MM.JJJJ“  
Sie können das Formular direkt am Bildschirm ausdrucken. Das fertig ausgefüllte 
Formular übermitteln Sie bitte an die oben angeführte Kontaktadresse  
  
 

Info 

Gemäß § 21 Absatz 3 des Salzburger Leichen- und Bestattungsgesetzes 1986 kann die die 
Asche enthaltende Urne auch außerhalb eines Friedhofes, eines Urnenhaines oder einer 
Urnenhalle beigesetzt werden. Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn die 
beabsichtigte Beisetzungs- bzw. Verwahrungsart nicht gegen den öffentlichen Anstand 
verstößt. 
 
 

Kosten / Gebühren 

Nach dem Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetz 1969 ist für die Bewilligung 
zur Urnenbeisetzung außerhalb des Friedhofes eine Verwaltungsabgabe in der Höhe von 
330 Euro zu entrichten. 
Für die Einzahlung erhalten Sie einen Erlagschein mit der Bewilligung. Dieser Betrag ist 
innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Bescheides einzubezahlen. 
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